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Hallo Miteinander,
für BW ist diese Frage in den FAQs des Kultusministeriums beantwortet:

Kann die Schulleitung eine Maskenpflicht an der Schule erlassen und durchsetzen?    
Nein, denn die Schulleitung kann zwar eine Hausordnung für die Schule aufstellen, darf aber
darin keine gesetzlich höherrangigen Bestimmungen verändern, die durch Verordnung des
Landes (Corona-VO) festgelegt wurden.

Ich denke, die Antwort bezieht sich auf eine generelle Maskenpflicht in der Schule. In Fällen, in
denen die Mindestabstände etc. kaum eingehalten werden können (z.B. auf dem Gang), muss
die SL sehr wohl auf Maskentragen bestehen.

1https://www.lehrerforen.de/thread/53370-mundschutzpflicht-dienstanweisung/?postID=539945#post539945
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